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Elektronische Post 
 
Herrn Präsidenten der                              
Bundesrechtsanwaltskammer 
Littenstraße 9 
10179 Berlin 

 

 

Nachrichtlich 

Herrn Präsidenten der 

Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main 

Bockenheimer Anlage 36 

60322 Frankfurt am Main 

 

Herrn Präsidenten der  

Rechtsanwaltskammer Kassel 

Karthäuserstraße 5a 

34117 Kassel 

 
 

Freigabe des Akteneinsichtsportals in Hessen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das Akteneinsichtsportal ab sofort an 

hessischen Gerichten, die bereits die elektronische Akte nutzen, zur Gewährung 

von Akteneinsicht in eine elektronische Akte zur Verfügung steht. Elektronische Ak-

ten bzw. Aktenbestandteile können über das Akteneinsichtsportal zur Einsicht-

nahme bereitgestellt werden. Die Akten stehen den Einsichtnehmern sodann in 

Form einer ZIP-Datei zum Download zur Verfügung. 
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Ich darf darauf hinweisen, dass es grundsätzlich dem jeweiligen Gericht obliegt, auf 

welchem Wege etwaige Akteneinsicht gewährt wird, sodass grundsätzlich kein An-

spruch auf Bereitstellung der Akte über das Akteneinsichtsportal besteht.  

 

Detaillierte Hinweise zur Nutzung des Akteneinsichtsportals entnehmen Sie bitte 

der als Anlage beigefügten „Handlungshilfe zur Nutzung des Akteneinsichtsportals 

für vom Gericht registrierte Nutzerinnen und Nutzer“.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

gez. Dr. Gröb 

 


